
 
Regeln zur Durchführung von Bestattungen  

während der Ausgangsbeschränkung  
Das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege hat am 24.03.2020 die 

Bayerische Verordnung über eine vorläufige Ausgangsbeschränkung anlässlich der Corona-

Pandemie erlassen (BayMBl. 2020 Nr. 130, GVBl. S. 178).  

Nach § 1 Abs. 4 dieser Verordnung ist das Verlassen der eigenen Wohnung nur bei 

Vorliegen triftiger Gründe erlaubt.  

Beerdigungen im engsten Familienkreis stellen gem. § 1 Abs. 5 Buchst. f) der Verordnung 

triftige Gründe für das Verlassen der eigenen Wohnung dar.  

Beerdigungen im engsten Familienkreis dürfen daher durchgeführt werden und bedürfen 

keiner Ausnahmegenehmigung.  

Die Trauergesellschaft darf nur aus Familienmitgliedern des engsten Familienkreises 

bestehen. Eine Teilnahme von Dritten, insbesondere von Freunden, Bekannten und Kollegen 

ist nicht gestattet.  

Aus infektionsschutzrechtlichen Gründen ist bei der Durchführung von Beerdigungen im 

engsten Familienkreis Folgendes zu beachten:  

Teilnehmerkreis  

 

oder eines Vertreters der Glaubensgemeinschaft möglichst höchstens 10, maximal je-doch 

15 Personen.  

 

Es wird empfohlen eine Teilnehmerliste unter Angabe von Vor- und Nachname, Anschrift 

und telefonischer Erreichbarkeit, zu führen.  
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nicht zulässig.  

 

Weitere Vorgaben zur Vermeidung von Infektionen  
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